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(9) Das ASMW veröffentlicht in den Mitteilungen des 
ASMW ein Register der akkreditierten Prüflabors und ihrer 
zugelassenen Prüfgebiete sowie' die Labors, für die die Ak
kreditierung zurückgezogen wurde.

§4

(1) Das ASMW attestiert die Prüfausrüstung als eine Vor
aussetzung für die Akkreditierung der Prüflabors.

(2) Das ASMW bestätigt durch eine Attestierung der Prüf
ausrüstung die Übereinstimmung der tatsächlichen Kenn
werte der Prüfausrüstung mit den Forderungen der für diese 
Prüfausrüstung gültigen Dokumentation und die Einsatz
möglichkeit für festgelegte Zertifikationsprüfungen.

(3) Attestierte Prüfausrüstungen werden durch das ASMW 
gekennzeichnet. Die Regeln der Attestierung werden in Stan
dards oder Vorschriften des ASMW festgelegt.

§5
Aufgaben der Ministerien

(1) Die Minister haben in engem Zusammenwirken mit dem 
Präsidenten des ASMW und dem Minister für Außenhandel 
mils der Vorgabe der Schwerpunkte für die Qualitätsentwick
lung den Kombinaten' Zielstellungen für den Auf- und Aus
bau akkreditierter Prüflabors zu geben. Die spezifischen Auf
gaben und Verantwortlichkeiten sind in gesonderten Verein
barungen zwischen dem zuständigen Minister und dem Prä
sidenten des ASMW festzulegen. Durch die Minister werden 
die Generaldirektoren der Kombinate beauftragt,, die
— materiell-technischen,
— personellen und organisatorischen
Voraussetzungen für die Akkreditierung dieser Prüflabors 
zu schaffen und die Einhaltung der Äkkreditierüngsbedin- 
gungen gegenüber dem ASMW nachzuweisen. Die Realisre- 

. rung der Aufgaben zum Auf- und Ausbau der akkreditierten 
Prüflabors ist mit dem Volkswirtschaftsplan zu sichern.

(2) Die erzeugnisorientierte Entwicklung der Prüflabors ist 
vor allem zu richten auf
— ein hohes qualitatives Niveau der Prüfungen durch die 

Sicherung einer dem internationalen Stand entsprechen
den Prüfausrüstung und die Gewährleistung der Rich
tigkeit der dazu eingesetzten Meßtechnik durch regelmä
ßigen Anschluß an die staatlichen Normale,

— die Durchführung einer verbraucherorientierten Prüfung
zur Erhöhung des Qualitätsniveaus der zu prüfenden Er
zeugnisse, • ■

— eine hohe volkswirtschaftliche Effektivität,
— eine Verbesserung der Exportbedingungen,
— die Erreichung ihrer internationalen Anerkennung,
— eine Verringerung der Aufwendungen für Prüfungen für 

die Realisierung von Außenhandelsverträgen,
— eine Durchführung von Prüfungen für Erzeugnisse, für die 

national und international spezifische Forderungen, z. B. 
zum Schutz .von Leben und Gesundheit von Menschen, 
Umweltschutz, Material- und Energieverbrauch festge
legt sind.

(3) Die Aufgaben gemäß den Absätzen 1 und 2 gelten für 
die Räte der Bezirke gegenüber den Kombinaten und Betrie
ben ihres Verantwortungsbereiches entsprechend.

§ 6
Aufgaben der Kombinate und Betriebe -

(1) Zur Realisierung der durch die Minister vorgegebenen 
Schwerpunkte zum Auf- und Ausbau akkreditierter Prüfla
bors haben die Kombinate und Betriebe den Akkreditie
rungsbedingungen entsprechende Prüflabors auf- und aus
zubauen und die dafür erforderlichen Aufgaben zur Einord
nung in den Volkswirtschaftsplan vorzuschlagen.

(2) Mit der Antragstellung gemäß § 8 Abs. 1 dieser Anord
nung übernehmen die Kombinate und Betriebe die Ver
pflichtung, die materiellen, finanziellen, personellen und or
ganisatorischen Voraussetzungen für die ständige Gewährlei
stung der Akkreditierungsbedingungen durch die akkreditier
ten Prüflabors sowie die qualitäts- und termingerechte Durch
führung deren Arbeitsaufgaben zu sichern, um die Prüfun
gen entsprechend den internationalen Anforderungen auf 
einem hohen wissenschaftlich-technischen Niveau durchzu
führen.

§7

Akkreditierte Prüflabors

(1) Akkreditierte Prüflabors sind im Rahmen der mit der 
Akkreditierung übertragenen Aufgaben, Befugnisse und 
Pflichten Labors des ASMW sowie Außenstellen des ASMW 
gemäß § 9 Abs. 6 des Statutes des Amtes für Standardisie
rung, Meßwesen und Warenprüfung — Beschluß des Mini
sterrates — vom 1. Dezember 1983 (GBl. I Nr. 37 S. 417). Das 
akkreditierte Prüflabor führt den Titel „Akkreditiertes Prüf
labor des ASMW“.

(2) Das akkreditierte Prüflabor ist autorisiert, unabhängig
von der Produktion und dem Vertrieb der Erzeugnisse Prü
fungen auf der Grundlage festgelegter nationaler und inter
nationaler Standards und vereinbarter anderer Regelungen, 
die das ASMW als Prüfgrundlage bestätigt hat, .durchzufüh
ren. Die mit der Akkreditierung verbundenen Rechte und 
Pflichten der akkreditierten Prüflabors bilden die Grundlage 
einer effektiven Durchführung von Prüfungen im'Rahmen 
.von Zertifikationssystemen bzw. zur gegenseitigen Anerken
nung von Prüfergebnissen sowohl national als auch inter
national. /

(3) Akkreditierte Prüflabors sind berechtigt, in Überein
stimmung mit dem ASMW Teilprüfungen in anderen akkre
ditierten Prüflabors oder in anderen Prüflabors unter ihrer 
Aufsicht durchführen zu lassen.

(4) Akkreditierte Prüflabors haben die Aufgabe:
— Erzeugnisprüfungen zur Feststellung der Übereinstim

mung der Qualität der Erzeugnisse mit den in staatlichen 
Qualitätsvorschriften und anderen normativ-technischen 
Dokumenten entsprechend den Bedingungen bei' Teil
nahme an der internationalen . Zertifizierung getroffenen 
Festlegungen durchzuführen;

' — die Prüfungen zu dokumentieren, autorisierte Prüfberichte 
zu verfassen, zu registrieren und aufzubewahren, Beleg
muster aufzubewahren und über Gebührenerhebung 
Nachweis zu führen;

— Kontrollprüfungen an Erzeugnissen auszuführen im Zu
sammenhang mit der Überprüfung von Akkreditierungs
bedingungen und der Überprüfung der Einhaltung der 
qualitätsgerechten Produktion durch das ASMW;

— Erzeugnisprüfungen als Grundlage für die Ausarbeitung 
von Gutachten des ASMW durchzuführen;

— an der Ausarbeitung nationaler und internationaler Prüf
vorschriften für die im Labor zu prüfenden Erzeugnisse 
sowie an der internationalen Vereinheitlichung bestehen
der Prüfvorschriften teilzunehmen;

— an der Entwicklung und weiteren Vervollkommnung einer 
modernen Prüftechnik mitzuarbeiten;

— Vergleichsprüfungen mit ausländischen Erzeugnissen 
durchzuführen;

— andere zur Sicherung der Beteiligung an Zertifikations
systemen erforderliche Arbeiten durchzuführen;

— die im Zusammenhang mit den Prüfungen erhaltenen In
formationen und Prüfergebnisse vertraulich zu behan
deln.

(5) Akkreditierte Prüflabors sind berechtigt, an Betriebs
kontrollen zur Überprüfung der qualitätsgerechten Produk
tion der im Labor geprüften Erzeugnisse teilzunehmen.


